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§ 11 ZAG Fiihrung der Zahnarzteliste

ZAG - Zahnarztegesetz
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1. (1)Die Osterreichische Zahnarztekammer als Verantwortliche geméaR Art. 4 Z 7 DSGVO hat die Anmeldungen fiir
die Ausubung des zahnarztlichen Berufs entgegenzunehmen und eine elektronische Liste der zur
Berufsausubung berechtigten Angehorigen des zahnarztlichen Berufs (Zahnarzteliste) zu fihren.

2. (2)Die Zahnarzteliste hat folgende Daten zu enthalten:

—

. 1.Eintragungsnummer;

2.Vor- und Familiennamen, gegebenenfalls Geburtsname;
2a.akademischer Grad;

2b.Geschlecht;

3.Geburtsdatum und Geburtsort;

4.Staatsangehorigkeit;
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5.Nachweis der abgeschlossenen zahnmedizinischen oder bei partiellem Berufszugang @ 9 Abs. 1a)
entsprechenden Hochschulausbildung;
8. 6.Hauptwohnsitz;
9. 7.Zustelladresse;
10. 8.Berufssitze, Dienstorte oder bei Wohnsitzzahnarzten Wohnsitz einschlielich der beabsichtigten Tatigkeit;
11. 9.0rdinationstelefonnummer und E-Mail-Adresse;
12. 10.Beginn und Ende der zahnarztlichen Tatigkeit;
13. 11.Berufs- und Ausbildungsbezeichnungen;
14. 12.Amtstitel, verliehene Titel und auslandische Titel und Wirden samt Nachweis der Berechtigung zu deren
FGhrung;
15. 13.auf die gegenwartige zahndarztliche Verwendung hinweisende Zusatze;
16. 14.von der Osterreichischen Zahnarztekammer verliehene oder anerkannte Diplome Gber die erfolgreiche
Absolvierung einer fachlichen Fort- oder Weiterbildung;
17. 15.Vertrage mit Sozialversicherungstragern und Krankenflrsorgeanstalten;
18. 16.Einstellung, Unterbrechung, Entziehung, Untersagung, Einschrankung und Wiederaufnahme der
Berufsaustibung;
19. 17.Er6ffnung, Erweiterung und SchlieBung von Gruppenpraxen sowie Beginn und Ende der Beteiligung an
einer solchen;
20. 18.Beginn und Ende einer zahnarztlichen Nebentatigkeit;
(Anm.: Z 19 aufgehoben durch BGBI. | Nr. 57/2008)
3. (3)Die unter Abs. 2 Z 1 bis 2a sowie 8 bis 18 angefuihrten Daten sind 6ffentlich. Jeder ist berechtigt, in den
offentlichen Teil der Zahnarzteliste Einsicht zu nehmen sowie gegen Kostenersatz Kopien zu erhalten.
4. (4)Angehorige des zahnérztlichen Berufs kdnnen daruber hinaus
1. 1.zahnmedizinische Tatigkeitsbereiche,
2. 2.sonstige die Berufsauslbung betreffende besondere Kenntnisse und Fertigkeiten sowie
3. 3.Uber die Ordinationstelefonnummer hinausgehende Kommunikationseinrichtungen
in die Zahnarzteliste eintragen lassen. Diese Daten dirfen bei Ausklnften aus der Zahnarzteliste bekannt
gegeben sowie in Zahnarzteverzeichnissen verdffentlicht werden.
5. (5)Die Zahnarzteliste ist nach
1. 1.Angehdrigen des zahnarztlichen Berufs mit vollem Berufszugang,
2. 2.Angehorigen des zahnarztlichen Berufs mit partiellem Berufszugang & 9 Abs. 1a),
3. 3.Angehorigen des Dentistenberufs und
4. 4.aulBerordentlichen Kammermitgliedern
zu gliedern.
6. (6)Die Daten gemaR Abs. 2 sind bis zum Ablauf von 20 Jahren nach der Streichung aus der Zahnarzteliste
aufzubewahren.

In Kraft seit 28.02.2023 bis 31.08.2023


https://www.jusline.at/gesetz/zaeg/paragraf/9
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2008/57
https://www.jusline.at/gesetz/zaeg/paragraf/9

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 11 ZÄG Führung der Zahnärzteliste
	ZÄG - Zahnärztegesetz


